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D o m s , Herbert, Gatteneinheit und Nach-
kommenschaß. (Walberberger Studien der A l 
bertus-Magnus-Akademie, Bd. 2) Mainz, Mat
thias-Grünewald-Verlag, 1965. 8°, I X + 145 
S . -Ln . DM17,80. 

Der Verfasser, ursprünglich Biologe, erfuhr 
im Zusammenhang mit seinem 1935 in Breslau 
erschienenen Buch »Vom Sinn und Zweck der 
Ehe« den Zugriff innerkirchlicher Lehrdisziplin. 
Um so dankenswerter ist es, daß der Emeritus 
des o. Lehrstuhls für Moraltheologie an der Uni
versität Münster nochmals zum Problem des finis 
matrimonii Stellung bezieht. Er tut es als Fazit 
seines theologischen Ringens und Arbeitens. Die 
unmittelbar vorausgegangenen Veröffentlichun
gen »Der Einbau der Sexualität in die mensch
liche Persönlichkeit« (1959) und »Dieses Geheim
nis ist groß« (1960) können als Vorstudien 
betrachtet werden. Das Buch selbst geht auf 
hektographierte Aufsätze zurück, die der Ver
fasser seit 1961 interessierten Theologen zur 
Stellungsnahme gesandt, dann nochmals über
arbeitet und zu einem Ganzen geformt hat (vgl. 
Einleitung V I I - I X ) . 

Den konkreten Ausgangspunkt bilden gewisse 
Formulierungen aus J. Fuchs, De castitate et 
ordine sexuali (Rom 1959). Doch hat Fuchs 
selbst manche von ihnen in der dritten Auflage 
seines Conspectus praelectionum (1963) - also 
zwei Jahre vor dem Erscheinen der hier zu be
sprechenden Studie - modifiziert und weiter
entwickelt. Immerhin bleibt Doms* Anliegen, es 
möchte bei sittlichen Eheentscheidungen auf ein 
tragfähiges, auch den biologischen Erkenntnis
sen standhaltendes Fundament geachtet wer
den, durchaus aktuell. 

Im ersten Kapitel (1-50) stellt Doms die 
Frage nach dem finis operis des ehelichen Aktes. 
An seiner richtigen Bestimmung ist ihm viel ge
legen (vgl. 37, 47, 50). Auch »biologische Tat
sachen« (6-11) seien auszuwerten. Was »die 
Natur, das heißt Gott, mit dem ehelichen Akte 
zunächst und unmittelbar intendiert«, müsse »aus 
einer Vielfalt von Umständen« sorgsam abge
leitet werden (10). Das Mittelalter habe die co-
pula als eigentlichen actus generationis verstan
den. Es habe gemeint, daß es nur per accidens 
sei, wenn dieser actus an seinem Erfolg gehin
dert werde. Denn in der copula selbst fände ja 
die commixtio seminum statt. Thomas von 
Aquin sei überzeugt gewesen, daß von der Seele 
des Mannes eine Kraft ausgehe, die den von der 
Frau dargebotenen Stoff sogleich zu formen be
ginne. Nach heutigem Wissen gebe es aber kei
nen Zeugungsakt, sondern nur ein »Befruch-
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tungsgeschehen«. Dieses sei nicht einmal anfang-
haft in die copula einbezogen (13-16). Daher 
könne die copula nicht schlechthin als actus (hu-
manus) per se aptus ad procreationem bezeichnet 
werden. Das sei sie nur bei synchronem Keim
zelleneinsatz durch beide Gatten, also relativ 
selten (18). In Berücksichtigung des Interessen
bereiches der Moraltheologie, die vor allem auf 
das Zusammenspiel von »Wille und finis operis« 
(20-24) achtet, kommt Doms »zu dem Ergeb
nis«, »der naturgemäße eheliche Akt« habe »zum 
finis operis die expressio amoris coniugalis« 
oder, wie er lieber sagen würde, »die Darstellung 
der ehelichen Zweieinigkeit in dem für die Ehe 
spezifischen Akt« (25). Doms wählt diese For
mulierung, um den Unterschied zwischen der 
ehelichen und außerehelichen copula perfecta zu 
verdeutlichen. Die außereheliche copula birgt 
nach Doms »ein objektives Lügenmoment«, da 
es sich bei ihr »im günstigsten Fall um eine ge
genseitige personale Schenkung mit rein persön
lich beabsichtigter und zugesicherter Bindung 
aneinander« handelt, aber »nicht als Ausdruck 
einer persönlich frei eingegangenen, unauflös
lichen zweieinigen Lebensgemeinschaft« (25). An
dererseits erkennt Doms im »Zueinander von 
Antlitz zu Antlitz« beim Menschen sowie in der 
unabhängig von der Empfängnisfähigkeit be
stehenden Bereitschaft zum ehelichen Akt einen 
Aufweis dafür, daß der Zeugungsakt »dem 
personalen Zweck wenigstens secundum quid 
untergeordnet« sei. (27). Er sieht seine Auffas
sung weder durch die »Dauerehe« bei Graugän
sen noch durch die mehrmonatige »Verlobungs
zeit« bei Dohlen noch auch durch die Beobach
tung einer äußerst menschenähnlichen Form 
der Begattung bei Schimpansen oder weiterer 
»Überraschungen« beeinträchtigt (26). Sofern die 
Ehe aber als bloße institutio naturalis verstan
den wird, ist ihr finis primarius die procreatio 
et educatio prolis (27-34). In der Organismen
welt kann ein Organ mehreren Zwecken dienen. 
Auch beim Menschen gibt es solche Beispiele. Da
her ist Doms der Überzeugung, daß der Schluß 
von einem Zweck auf den Zweck jeder sittlichen 
Betätigung nicht statthaft sei. In Auseinander
setzung mit der »moraltheologischen Tradition« 
(34-39) betont Doms, »daß der Akt der Ganz
schenkung keinen willkürlichen Vorbehalt ver
trage« (37). Jede Vermischung des finis operis 
actus mit dem vielleicht daraus resultierenden 
opus naturae verunmögliche eine saubere Ent
wirrung der Elemente der actio sexualis (39). 
Die »theologische Deutung der Ehe« (39-44) 
versucht Doms von der Bildsprache der copula 
(34) und von der sakramentalen Wirkkraft der 
Ehe her zu geben. Er betont unter Einschluß 
des ehelichen Verkehrs die innere Abhängigkeit 
des Kindes von der Ehe der Eltern. Zusammen
fassend unterstreicht er die Bedeutung der em
pirischen Erkenntnis und drückt die Hoffnung 
auf eine den Gebrauch des tempus agenneseos 

überschreitende Erlaubnis der Empfängnisrege
lung aus (44-50). In einem Exkurs zum Un
terschied zwischen kanonistischer und moral
theologischer Beurteilung des ehelichen Vollzugs 
(51-60) kritisiert Doms jene Moraltheologen, 
die sich der Sicht des Kirchenrechtes anzupas
sen suchen. Für das Kirchenrecht gelte, was es 
selbst als Inhalt seiner Begriffe definiert habe; 
für die sittliche Beurteilung des einzelnen Aktes 
aber das, was ist und was von den handelnden 
Menschen erkannt wird. Die jetzige Terminolo
gie des Kirchenrechts möge zwar »für Kano-
nisten klar sein, aber wohl auch nur fast für sie«, 
und trage deshalb »einen großen Teil der Schuld 
an der Unentwirrbarkeit der Probleme, mit de
nen Ärzte und verheiratete, nachdenkliche 
Laien sich herumschlagen« (59). Unter den Sen
tenzen der Rota Romana lobt Doms »die große 
Lebensnähe und Lebensweisheit« jener vom 
25. 4.1941 coram Wynen. Sie müßte die Mo
raltheologen aufrufen, »sich am Leben der Ehe 
selbst« zu orientieren, »statt an einer kanonisti-
schen Praxis« (59). Nicht in allen Fällen, »in 
denen die copula maritalis erlaubterweise voll
zogen« werden könne, bestehe »die Möglichkeit«, 
»die Kindeszeugung« als entfernten, möglichen 
Zweck zu erstreben. Der Moraltheologe könne 
»mit der kanonistisch grundlegenden Blickrich
tung nur auf das, was ex parte activitatis hu-
manae zur Kindeszeugung notwendig ist, näm
lich mit einer Uninteressiertheit daran, was die 
kopulierenden Gatten als wirkliches Willens
ziel ihres Aktes erstreben können«, nicht aus
kommen. Er müsse »die biologischen Fakten mit 
in Rechnung stellen« (60). 

Das zweite Kapitel versucht die »mittelalter
liche und moderne Zeugungsbiologie und ihre 
moraltheologische Bedeutung« (61-130) mitein
ander zu vergleichen. Da die mittelalterliche 
Zeugungsmetaphysik in scholastisch geschulten 
Kreisen bis in unser Jahrhundert hinein in Gel
tung gewesen sei und da zugleich ihr konkreter 
Einfluß bagatellisiert werde, wie das auch be
züglich der Bedeutung der modernen biologisch-
medizinischen Erkenntnisse für die Ehe- und 
Sexualethik vorkomme, sieht sich Doms veran
laßt, »die zeugungsbiologischen Auffassungen« 
bei Albertus Magnus und Thomas von Aquin 
zu skizzieren (62-79). Er bringt dann auf
schlußreiche Texte von Theologen späterer Jahr
hunderte bis zum Codex iuris canonici, um das 
»Fortwirken« der mittelalterlichen Auffassung 
»bei den Moraltheologen und Kanonisten zu 
belegen« (79-112). Charakteristisch scheint dem 
Verfasser die Tatsache zu sein, daß bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts in scholastischen 
Kreisen wohl allgemein angenommen wurde, in 
der copula perfecta komme es zur Vereinigung 
des männlichen und weiblichen Zeugungsprinzips 
und es sei nur etwas Zufälliges, daß der Fort
pflanzungseffekt oft verhindert werde. Im 13. 
Jahrhundert habe diese Auffassung einen Nie-
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dersdilag in dem kanonistischen Ehehindernis 
der affinitas gefunden. Dieses Ehehindernis 
sei nach ehelicher oder außerehelicher copula 
nur dann nicht eingetreten, wenn ausnahms
weise in der copula selbst keine commixtio se-
minum oder sanguinum erfolgt war. Erst mit 
dem Inkrafttreten des Codex iuris canonici habe 
das so verstandene Ehehindernis der affinitas 
seine Geltung verloren. Von ungefähr 1900 an 
hätten Kanonisten wie Gasparri und Wernz we
gen der gesicherten biologischen Erkenntnisse 
über den Befruchtungsvorgang als Keimzellen
verschmelzung an seinen Grundlagen zu rütteln 
begonnen. Der Codex iuris canonici habe sich 
aber bemüht, die Terminologie früherer Jahr
hunderte weiter zu führen, wodurch manchen 
Ausdrücken wie potentia coeundi, sterilitas 
usw. ein anderer Sinn als der gegeben wurde, 
den sie in der Zeit der Materie-Form-Theorie 
und der metaphysischen Interpretation der co
pula durch diese Theorie besaßen. Aber auch 
die bis in unser Jahrhundert hinein benützten 
Begründungen aus Thomas hätten bei ihm eine 
andere, heute schlechthin überwundene Bedeu
tung gehabt. Doms glaubt, daß manche Kano
nisten und Moraltheologen sich der grundlegen
den Veränderung im Wissen über Zeugung, 
weibliche Periode, Klimakterium noch lange 
nicht so bewußt geworden seien, wie es nötig 
wäre, und daß sie sich deshalb nicht selten auf 
die Tradition früherer Jahrhunderte beriefen, 
obwohl die Daten dieser Tradition vom Stand
punkt heutiger Wissenschaft aus gesehen unmög
lich geworden seien. Diese Mißverständisse hät
ten sich halten können, weil einige scholastische 
Philosophen unseres Jahrhunderts versuchten, 
die Tatsache des Befruchtungsphänomens (Keim
zellenverschmelzung) mit einer in der copula 
(nach ihrer Annahme) aktuierten besonderen 
»causalite generatrice« zu begründen (92-98). 
Unzählige Beobachtungen und Experimente -
auch die erfolgreich vorgenommene künstliche 
Samenübertragung und das Gelingen der Be
fruchtung außerhalb des weiblichen Organis
mus - würden jedoch beweisen, daß der Er
klärungsversuch durch eine »causalite gene
ratrice« falsch sei (98-112). 

Im dritten Kapitel müht sich Doms um »theo
logische Aspekte der ehelichen Gemeinschaft« 
(131-141). Er bringt »biblische Hinweise« 
(131-135), den »Versuch einer theologisch-an
thropologischen Zusammenschau« (135-138), 
einen »Rückblick und Ausblick« (138-141). Ein 
positivistisches Zurkenntnisnehmen der Zwei-
geschlechtlichkeit und der Möglichkeit ihrer 
Verwirklichung könne nicht genügen. Die Scho
lastiker hätten eine metaphysische Sicht gehabt. 
Der Mann sei Repräsentant der Form, die Frau 
Repräsentantin der Materie gewesen. Dieser 
Sicht habe das Verständnis der Sexualität von 
unten nach oben entsprochen. Der Zeugungs
zweck, nicht die Personalität sei bestimmend ge

wesen. Heute jedoch habe sich die Sicht verän
dert, da nicht nur die männlichen, sondern auch 
die weiblichen Keimzellen als geformt, lebendig, 
artbestimmt und formungskräftig erwiesen seien. 
Eine neue Möglichkeit theologischer Interpre
tation sieht Doms im Anschluß an Gen. 1-3 
sowie im Anschluß an Paulus, der vom Alten 
Testament her Jahwe als Bräutigam oder Ehe
herrn seines auserwählten Volkes kenne und in 
den Mittelmeerreligionen überall auf den Zu
sammenhang von Zweigeschlechtigkeit und Re
ligion gestoßen sei. Paulus habe seine universale 
Sicht aus der zentralen Stellung Christi gewon
nen, durch den und auf den hin alles geschaffen 
sei. Der Mann repräsentiere den übernatürlich 
liebenden Gott (Christus), die Frau das Men
schengeschlecht. Vom Symbolcharakter des 
Mannes und der Frau sowie ihrer Vereini
gung aus werde »die Ehe als Persongemein
schaft wie als Einrichtung zur Erhaltung des 
Menschengeschlechtes theologisch voll verständ
lich« (136). 

Es ist nicht leicht, dieses Werk in allen Teilen 
sachgerecht zu würdigen. Manche der biologi
schen Erkenntnisse dürften gegenüber der Dar
stellung Doms' wieder vorangetrieben, ergänzt 
und modifiziert worden sein. Die Aufforderung 
zum Umdenken und die Mahnung zur Vorsicht 
bei sittlich verpflichtenden Weisungen und Ur
teilen bleiben jedoch relevant. Doms befaßt 
sich in mutiger Weise mit vielen Aspekten der 
Eheproblematik. Seine Darstellung ist zugleich 
geschichtlich und systematisch, an theoretischen 
wie praktischen Fragen interessiert und zielt so
gar auf aktuelle Anliegen der Pastoral. Ander
seits ist das Werk, trotz Kri t ik an der Scholastik, 
ganz der scholastischen Denk- und Sprechweise 
verpflichtet. Es zeigt sich polemisch, und die Po
lemik charakterisiert auch die konstruktiven 
Versuche. Infolge der Ineinanderfügung meh
rerer Einzelstudien ergeben sich Wiederholun
gen. Im Fluß des Werkes selbst finden sich 
interessante gedankliche Neuansätze, die bereits 
Gesagtes wieder überrunden. Das Werk ist wäh
rend des Konzils veröffentlicht worden. Man 
darf annehmen, daß es auch in das Konzil hin
einsprechen und ein konkretes Ziel erreichen 
wollte. In der Festschrift zum 60. Geburtstag 
von Bischof Josef Höffner hat Doms unter dem 
Titel »Einige Gedanken zur Ehekonstitution 
des Vaticanum II« (Jahrbuch des Instituts für 
christliche Sozialwissenschaften, Bd. 7-8, Mün
ster 1966-1967, S. 185-193) manche der ei
genen Überlegungen von den Ergebnissen des 
Konzils her nochmals durchdacht und präzisiert. 
Wer Doms persönlich kennt und um seinen Ort 
in der theologischen Forschung weiß, wird ihm 
für das Bekenntnis danken, das er mit diesem 
Werk abgelegt und hinterlassen hat. 
München Leonhard M . W e b e r 




